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mit Schreiben vom 18. Februar 2020 beantragen Sie beim Bundesmiinisterium des

Innern, für Bau und Heimat (BMI) auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes

(IFG) die Übersendungdesjüngsten Entwurfs für ein neues Verfassungsschutzge-

setz.

Ihr Antrag wird unter Berufung auf 8 3 Nr. 3b und & 4 Abs. 1 Satz 1 IFG abgelehnt.

Begründung:

Ihr Auskunftsbegehrenbezieht sich ein laufendes Gesetzgebungsvorhaben.

Ein Anspruch auf Informationszugang besteht gemäß 8 3 Nr. 3b IFG dann nicht,

„...wenn und solange die Beratungen von Behörden beeinträchtigt werden,”. Diesist

nach dem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 14.06.2012 (20 F 10.11)

unter anderem derFall, wenn die Willensbildung der Bundesregierung bezüglich der

Willensbildung im Kabinett, als auch bei der Vorbereitung von Kabinetts- und Ressor-
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tentscheidungen, die sich in ressortinternen und ressortübergreifenden Abstim-

mungsprozessen vollzieht, durch den Informationszugang beeinträchtigt werden

kann.

Nach 8 4 Abs. 1 Satz 1 IFG besteht der Anspruch auf Informationszugang ebenfalls

nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmit-

telbaren Vorbereitung, soweit und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe derIn-

formationender Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behördlicher Maßnah-

menvereitelt würde. Vorliegend bezieht sich Ihre Anfrage auf vertrauliche interne Ab-

stimmungenin einem laufenden Verfahreninnerhalb des Bundesministerium desIn-

nern, für Bau und Heimat bzw. zwischen verschiedenenbeteiligten Ressorts im Rah-

men eines Gesetzesentwurfes. $ 4 Abs. 1 Satz 1 IFG verfolgt den Schutz interner

Verwaltungsabläufe, der für die ordnungsgemäßeErfüllung der gesetzlichen Verwal-

tungsaufgabenunerlässlich ist. Davon erfasst sind auch laufende Gesetzgebungs-

verfahren. Die Herausgabeeinesin der Abstimmung befindlichen Referentenent-

wurfs kannsich auf die Willensbildung während der Ressortabstimmung negativ aus-

wirken, da sowohlin der Öffentlichkeit als auch in den Bundesressorts über Inhalte

diskutiert wird, welche im finalen Gesetzesentwurf nicht mehr oder verändert enthal-

ten sind.

Ich bedaure, Ihnen keine andere Auskunft geben zu können.

Rechtsbeheifsbelehrung:

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Bundes-

ministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), erhoben werden. Der Widerspruch kann schriftlich

oder zur Niederschrift beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Alt-Moabit 140 in

10557 Berlin, oder elektronisch

1. mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen durch E-Mail, an die E-Mail-Adresse

oder

2. durch eine De-Mail mit der Versandart nach $ 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes an die

erklärt werden.

Mit freundlichen Grüßen
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Hinweis zum Datenschutz

Bei der Bearbeitung wurden bzw. werden vonIhnen personenbezogene Daten verarbeitet.

Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeitet werden, ist abhängig von

Ihrem Anliegen und den konkreten Umständen. Weitere Informationen hierzu und überIhre Be-

troffenenrechte finden Sie unter https://www.bmi.bund.de/DE/service/datenschutz/daten-

schutz _node.html auf der Internetseite des BundesministeriumsdesInnern, für Bau und Heimat.


